








































 
 
 
 
 

      
 

Briefanschrift Besuchszeiten Dienstgebäude  
Regierung von Oberbayern 
80534 München 

Mo - Do: 
 
Freitag: 

08.30 - 12.00 Uhr 
13.00 - 15.00 Uhr 
08.00 - 12.00 Uhr 

Hauptgebäude 
Maximilianstraße 39 
80538 München 
U4/U5 Haltestelle Lehel 

Hörselbergstraße 3 
(= H, s. oben Zimmer-Nr.) 
81677 München 
U4 Haltestelle Böhmerwaldplatz 

E-Mail: poststelle@reg-ob.bayern.de 
Internet: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de 

 Vermittlung +49 89 2176-0 
Telefax +49 89 2176-2914 

 Vermittlung +49 89 2176-0 
Telefax +49 89 2176-3857 

 
 

R E G I E R U N G  V O N  O B E R B A Y E R N  
 

 

                                       

Stadt Penzberg 
Karlstraße 25 
82377 Penzberg 
 
 

 

3 Fc/Pe  vom 26.04.2006 
Bitte bei Antwort angeben 
Unser Geschäftszeichen 

24.1-8291- WM 
Tel. 0 89 2176- Fax 089 2176- Zimmer München, 

2738 402738 4418 23.05.2006 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Wanninger 
max.wanninger@reg-ob.bayern.de 

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbezentrum Seeshaupter Straße / Westtangente“; 
 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde nimmt gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
wie folgt Stellung: 
 
Aus Sicht der höheren Landesplanungsbehörde steht die vorliegende Planung – bei Berücksichti-
gung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes (nördl. angrenzendes Hoch- und Nieder-
moor) sowie einer angemessenen landschaftlichen Einbindung und entsprechend umgebungsge-
eigneter Baugestaltung (Ortsbild) – den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen. 
Da Einzelhandel fast vollständig ausgeschlossen werden soll und im GE die vorgesehenen Märkte 
ohnehin nur bis ca. 1200 m² GF zulässig sind, bestehen auch aus Sicht des Einzelhandels keine 
grundsätzlichen Einwände. 
 
Ansonsten verweisen wir auf die Stellungnahmen weiterer beteiligter Fachstellen soweit Erfordernis-
se bzw. Ziele der Raumordnung berührt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Max Wanninger  
 
 





 

Amt für Landwirtschaft und Forsten  
Weilheim i.OB 

mit Landwirtschaftsschule 
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Amt für Landwirtschaft und Forsten (ALF) 
Weilheim i.OB 
Krumpperstraße 18 - 20 
82362 Weilheim i.OB 
 

Telefon 0881 994-0 
Telefax 0881 994111 
E-Mail poststelle@alf-wm.bayern.de 
Internet http://www.alf-wm.bayern.de 

Öffnungszeiten 
Mo. – Do. 8:00 – 16:00 Uhr 
Fr.  8:00 – 14:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 
Amt für Landwirtschaft und Forsten Weilheim i.OB 
Lechvorstadt 16, 86956 Schongau   

  
Dienstgebäude 

Lechvorstadt 16 
86956 Schongau  

Name 
Frau Berger 

  Telefon 
  08861 9307-21 

Telefax 
08861 9307-11 

E-Mail 
christine.berger@alf-wm.bayern.de 

 Stadt Penzberg 
Bauamt 
 
Per E-Mail an: 
Guenther.Fuchs@penzberg.de 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen  Schongau 

3 Fc/Pe, 26.04./09.05.2006 RL 200  02.06.2006 
 
 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Penzberg; 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Seeshaupter Straße/Westtangente“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem vorgelegten Entwurf zur Änderung des FNP in der Fassung vom 02.05.2006 und dem Ent-
wurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.04.2006 nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Standort 
In den Begründungen zum FNP und BPlan wird die Notwendigkeit der Planung mit „städtebauli-
cher Arrondierung“ „Standortsicherung“ und „moderater Entwicklung“ beschrieben. Diese Gründe 
sind plausibel und nachvollziehbar. Allerdings wurde nicht ausreichend dargelegt, warum eine 
Erweiterung der gewerblichen Bauflächen erforderlich ist. Für die Neuansiedlung von Industrie 
und Gewerbe besteht im Industrie- und Gewerbegebiet Nonnenwald mittel- und langfristig ausrei-
chend Möglichkeit. Erweiterungen der bestehenden Gewerbebetriebe im Gewerbezentrum 
„Seeshaupter Straße/Westtangente“ sollte ebenfalls genügend Raum zur Verfügung stehen, ohne 
dass in den Hochmoorbereich expandiert werden muss. In den Begründungen und Umweltberich-
ten werden jedenfalls bevorstehende Auflösungen einiger Betriebe, bereits aufgelassenen Grund-
stücke und Grundstücke in Auflassung erwähnt.  
Angesichts der Schwere des geplanten Eingriffs wird angeregt, den Expansionsbedarf eingehend zu 
prüfen und dabei die Konzentrations- und Verdichtungsmöglichkeiten im bestehenden Gewerbe-
zentrum mit zu berücksichtigen. 
 
Waldflächen 
Die von der Planung direkt betroffenen Waldflächen haben nach dem Waldfunktionsplan (Teilab-
schnitt Region Oberland, Landkreis Weilheim-Schongau, Stand: 1999) besondere Funktion für den 
lokalen Klimaschutz, für den Wasserschutz und als Biotop. In den Umweltberichten wird dies be-
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schreibend erwähnt. Mit der Rodung der Waldflächen gehen diese Leistungen zu einem Großteil 
verloren. Der vorgeschlagene Ausgleich im benachbarten Hochmoor ist für Natur und Landschaft 
sicher sinnvoll und wünschenswert, kann aber die verloren gehenden Waldfunktionen nur einge-
schränkt kompensieren. Der Verlust von Wald kann nicht mit dem Entfernen von Bäumen ausge-
glichen werden! 
Die Berechnung des notwendigen Ausgleichs muss für den bereits gerodeten Bestand auf TF 05 
überarbeitet werden. Das Vorkommen von charakteristischen Hochmoorarten in der Bodenvegeta-
tion (Sphagnum und wertbestimmenden Arten wie z. B. Rosmarinheide) rechtfertigen die Einstu-
fung der Fläche als schutzwürdig nach Art. 13d BayNatSchG. Die Ausgleichsfläche muss daher 
mit einem Faktor von 2,0 angesetzt werden. 
 
Weitere Waldflächenverluste können indirekt durch den auf Fl.Nr. 1143/8 geplanten Bauraum TF 
12 entstehen. Da hier ein Wohngebäude (betriebsbezogene Wohnung gem. Ziffer 2.5 der Festset-
zung im BPlan) entstehen soll, muss im Hinblick auf die Sicherheit der dort lebenden Personen der 
westlich in Hauptwindrichtung vorgelagerte Waldbestand auf einer Baumlänge (ca. 20 m) beseitigt 
werden. Derzeit geht von dem Birken-Kiefern-Fichten-Bestand nur eine relativ geringe Gefahr aus. 
Mit zunehmender Höhe des Bestandes kann jedoch auf dem vor allem für die Fichte sehr instabilen 
Moorstandort bei den immer häufiger werdenden Starkwindereignissen eine akute Gefährdung 
nicht ausgeschlossen werden. Eine Gefährdung durch Schneebruch (an Kiefer bereits zu beobach-
ten) kommt hinzu. Mit einer Rodung in diesem sensiblen Moorrandwaldbereich gingen wesentliche 
Teile der zwingend erforderlichen Pufferzone zum Hochmoorkern verloren. Durch eine Rücknah-
me der Baugrenze auf die vorhandene Bauflucht bzw. ein Abrücken der Baugrenze vom Waldbe-
stand könnte der zusätzliche Eingriff in die als Pufferzone notwendige Waldfläche vermieden wer-
den.  
 
Fazit 
Aus forstfachlicher Sicht sollte eine möglichst große Pufferzone zum Neukirnberger Hochmoor er-
halten bleiben. Das Ausmaß der Waldflächenverluste muss im Hinblick auf die zahlreichen Wald-
funktionen in diesem Bereich minimiert werden. 
Dazu folgende Vorschläge: 
 Festlegung der Bauraumgrenze auf die vorhandene Bauflucht. „Hereinholen“ des Bauraumes 

TF 12 und der nördlichen Teilflächen der Bauräume TF 13 und TF 15 in die vorhandene Bau-
flucht. 

 Konzentration und Verdichtung innerhalb des bereits überbauten Gebietes. 
 
Das Ziel, für Fußgänger und Radfahrer eine durchgängige Wegeverbindung durch das Gewerbe-
zentrum zu schaffen, könnte auch dann erreicht werden, wenn die Überplanung auf den nordwest-
lichen Bereich beschränkt wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Berger 
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